
LIEFERBEDINGUNGEN

1. Geltung / Abschluss

ITV lndustrietoruertrieb GmbH wird in lolgenden als Verkäuter, der Vertragsparlner als
Käuler bezeichnet. Die Rechnungsbedingungen gelten tür alle Arten von Verträgen nicht
nur Kaufuerträge, auch wenn nicht n@hmds extra vereinbart, für alle künttigen Ge-
schäftsbeziehungen. Dsn Einkaulsbedingungen dss Bestellers wird hiermit widerspro-
chen. Sie verpflichtet uns nicht, auch wsnn wir lhnen nicht nochmals gesonded wider-
sprechen, Die Angebote desVerkäufers sind freibleibend und unverblndlich. Verträge und
Zusicherungen jeder Art sind nur bindend, wenn sie vom Vsrkäufer bestätigt sind.

2, Pr€ls / Frachtkoston
Alls Preiss verstehen sich ab Werk oder Lager, ausschließlich Fracht und Verpackung.
Sind keine Preise versinban, gslten die am Liefenag gültigon Preise. Falls Franko Prei-
se versinbart worden sind, wird Normallracht zugrunde gglogt. Bei Terminsendungen
wird die Ditferenz zwischen dieser Verssndungsart und gewöhnlicher dem Käufer be-
rechnet. Exprgssgutspesen gehen zu Lasten des Käufers. Liegt der Lietertermin später
als 4 Monate nach Vsrtragsabschluss, so ist eine Preiserhöhung stanhatt, wenn sje auf
Umständen beruht, die erst nach Vertragsabschluss eingetreten sind, beispielweise
auf Preiserhöhungen für Grundstotfe oder Lohnerhöhungen. Vor Ablauf von 4 Monaten
sind Preiserhöhungen nur zulässig, soweit unvorhersehbare Anderungen der Preis-
grundlagen eingetreten sind.

3. Zahlungsbedlngungen
Rechnungen sind sotort (alllig und ißnerhalb von 1 0 Tagen nach Rechnungsdatum porto-
und spesentrei ohne Abzug zahlbar wechsel und Schecks werden nur zahlungshalber
angenommen. DiskonEinsen, Spesen und Wechselstempelgebühren gehen zu Lasten
des Käulers. Ab 'l 0 Tagen nach Rechnungsdatum sind wir ohne weitere Inverzugsetzung
befugt Zinsen in Höhe der von uns zu zahlsnden Bankzinsen, mindestens aber 127" p. a.
zu b€rechnen. Alle Zahlungen werden ohne Rücksicht aut andere Vertügungen des Ein-
zahlers stets in eßter Linie auf Zinsen und Kosten und in zweiter Linie aul unsere älteste
Forderung angerechnst. Wir b€halten uns jedoch eine hieruon abweichendeVerrechnung
vor Dsr Käuler ist zur Aufrechnung, zurückbehaltung oder Minderung, auch wenn Män-
gglrügen oder Gegenansprüche geltend gemacht werden, nur berechtigt, wenn dsr Ver-
käuter ausdrücklich schrittlich zugestimmt hat oder wenn die Gegenansprüche recht-
krafiig festgestellt worden sind. Nichteinhaltung der Zahlungsverpflichtungen überdie Mo-
nate seit Fälligkeit, Umstände, die die Kreditwürdigkeit des Käufers zu mindern geeignet
sind, (b€ispielst/veise Scheck oder Wechselproteste, Zwangsvollstreckungen jeder Art,
insbesondere Anträge nach SS 899 ff. ZPO) berechtigen uns:
a) noch ausstehende Lieferungen nur gegen Vorkasse durchzutühren und nach Frist-

setzung vom Vertrag zurückzutreten
b) dem Käuter jede Weitsrveräußsrung der gelielerten Ware zu versagen und diese

wieder in Besitz zu nehmen (der Käufer hat uns zu diesem Zweck, Zugang zu allen
ssinen Geschäfts- und Lagerräumen zu geben. Er ist damit einverstanden, dass wir
die Räume jederzeit nottalls durch einen Schlosser ötfnen lassen). Oie entstehen-
den Kostsn hat der Käufer zu tragen. Wir sind berechtigt, die wieder in Besitz ge-
nommenen Waren anderueitig zu veMerten, wobei dem Käufer 50% des Waren-
wertes gutgeschrieben werden. Die Wieder und Neuauslieterung der ohne
Rücktrittserklärung zurückgenommenen Waren kann der Käuler erst nach restlo-
ssm Ausgleich unserer sämtlichen Forderungen verlangen.

Die durch Rücknahme von Waren entstehenden Transport- und sonsligen Kosten, gehen in
jedem Fall zu Lasten des Käulers. Die Wiederauslielerung der zurückgenommenen Waren,
kann der Käulgr erst nach resllosem Ausgleich sämtlicher Forderungen verlangen. Oer Käu-
fer erklärt sich mit der Verrechnung seiner Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber
dem Vgrkäufer und dessen Konzernunternehmen einverstanden.

4. Eigentumsvorb€halt
Unsere Lielerungen erfolgen ausschließlich unter Eigentumsvorbehalt. Das Eigentum geht
eßt dann aufden Käuter über, wenn er seine gesamten (auch Saldo) Verbindlichkeiten, gleich-
gültig aus welchem Rechtsgrunde die Verbindlichkeiten bestehen, uns gegenüber gelilgt hat.
Wir sind vsrpflichtel unsere Sicherheiten freizugeben, soweit ihrWert unsere Forderungen um
mehr als 20"/. überstsigt. Be- und Verarb€itung von uns gelieferter, aber noch in unserem
Eigentum stehendsrWare, erfolgt stets in unserem Auttrag, ohne dass für uns Verbindlichkei-
tsn daraus eMachssn.Wird die von uns gglielerte Ware mit anderen Gegenständen vermischt
odsr vs.bunden, so trin uns der Käuter schon j€lzt seine Eigontums- bzw. Miteigentumgechte
an dem \r'ermischten Besland oder dem neuen Gegensland ab und vemahrt diesen mit kauf-
männischer Sorgrfa[ für uns. Der Käufer darf die gelieferte Ware nur im regelmäßigen G€-
schähsverkehr und nur dann wräußern, wenn sein Abnehmer nicht die Abtretung der Forde-
rungen aus der Wsiterveräußerung ausgeschlossen hat. Sicherungsübereignungen und Ver-
ptändungen der dgm Eigentumsvoöehalt unterliegenden Waren, sind dem KäuIer nicht ge-
stattet. Von bworstshenden oder vollzogenen Pfändungen, oder jeder anderen Beeinträchti-
gung unserer Rgchte, insbesondere von dem Bestehen von Globalz€ssionen, hal uns der
Käuter urwezüglich zu b€nachrichtigen. Bei Pfändungen ist uns eine Abschrifl des Ptand-
protokolls zu überssnden. Veräußert der Käuter die von uns geliofsrte ware allein - gleich in
welchem Zustand - s |rin er hisrmit bereits jetzt zur völligen Tilgung aller Forderungen, die
ihm aus der Veräußerung entstehenden Ansprüche gegen seine Abnehmer mit allen Neben-
rschten einschließlich Gswinnspanne und Montagekosten an uns ab. Erfolgt die Veräußerung
rcn Leistunggn durch Drine, so beschränkt sich diese Vorausabtretung auf die Höhe des von
dem Käuler tür die Voöshaltwvare in Rechnung gestellten Fakturenwertes. Der Käuler ist
ermächtigt, die uns mit dieser Vorausbtretung zedierten Forderungen, für uns, jedmh auf
eigene Rechnung und Gehhr, einzuziehen. Allerdings nur so lange, wie erseinen Verptlichtun-
gen uß gegenüb€r vert€gsgemäß nachkommt. Oise Ermächtigung kann jedeueit durch
uns widsrruten wsrden. Auf unser Verlangen isl der Käulsr verptlichtet, die Abtretung den
Orittschuldnern bekanntzugeben und uns die zur Geltendmachung unserer Rechte erirrderli-
chen Ausküntte zu ertsilen und Unterlagen auszuhändigen. In der Zurücknahme odgr Ptän-
dung der Vorbehaltware durch den Käuter, liegt soweit nicht das Abzahlungsgesetz Anwen-
dung findet, ksin Rücktritt vom Venrag vor.

5. Maße / Gewichte
Abbildungen, Maße sowie Gewichts- und Inhaltsangaben in unseren Listen, Angeboten und
Auftragsbestätigungen sind nur annähernd. Eine Gewähr für ihre Einhaltung wird nicht über-
nommen. Sonderregelungen tür alle Lieterungen mit farbiger Obertläche. Für einen gleich-
mäßigen Farbaustall, entsprechend den überlassenen Mustern, kann aus Gegebenheiten
der Industrie keine Gewähr übernommen werden. Mit gewissen Farbschwankungen ist zu
rechnen. Abweichungen in Größe und Stärke im Rahmen der üblichen Toleranzen behalten
wrr uns vor.

6, Verpackung

Ansprüche aus Mängeln der Verpackung können nicht gegen uns geltend gemacht werden,
wenn die Verpackung in der bei uns üblichen Weise erfolgte.

7. Lieterung / Gefahrübergang
Der Versand erfolgt bgi Freistellung ab Werk für Rechnung des Käufers. Der Emplänger ist
verpflichtet, bei Verlust, Minderung oder Beschädigung die Feststellung und die Anmeldung
der Ersatzansprüche bei der Eisenbahn zu veranlassen. Entsprechendes gilt tür Lastzug
und Sendungen per Schiff. Die Gefahr des zufälligen Unlergangs und dsr zulälligen Vetr
schlechterung (und zwar bei Li€tsrung mit und ohne spätere Montage) geht aut den Best€l-
ler über, und zwar auch dann, wenn frachtfreie Lielerung vereinbart wurde, wenn die Sen-
dung unsere Fabrik tzw. unser Lager verlassen hat. Wird derVersand ohne Verschulden des
Käufers unmöglich oder verzögert, so geht vom Tage derVersandbereitschaft an di€ Gelahr
aut den Käufer übor. wir sind jedoch auf Wunsch des Käuters verptlichtot, die von ihm ver-
langten Versicherungen auf seine Kosten zu bewirken. Der Käufer hat außerdem Lagerko-
sten nach den ortsüblichen Setzen zu zahlen.

8. Lieterzeit
Die Lieferzeiten sind stets als annähernd zu betrachten. Überschreitungen der Lielerzeit
durch uns um mehr als I Wochen berechtigen den Käuter, uns schrifilich eine Nachfrist von
einem Monat zu setzen. Das Schrittlichkeitsertordernis ist konstitutiv- Erst wenn wir die
Nachfrist nicht einhalten, kann der Käufer Ansprüche aus Uberschreitung der Lieterzeit gel
tend machen. Betriebsstörungen, Rohstotf- oder Fahrzeugmang€l (auch Waggon oder
Behältermangel), Fälle höherer Gewalt - auch bei unseren etwaigen Zulieferanten - die uns
die Lieferung wessntlich erschweren, berechtigen uns, vom Liefervertrag ganz oder teilwei-
se zurückzutreten oder ihn bis nach Behebung del Hindernisse zu verlängern.

9. Haflung tür Mängel
A) Mängel bezüglich Vollständigkeit und äußerer Beschaifenheit der Lieferung sind

schrittlich aul dem Lieferschein / Frachtbriet zu vermerken. Sollte dies ausnahms-
weise nicht möglich sein, so hat die Rüge spätestens binnen 3 Arbeitstagen schrift-
lich zu ertolgen. Anderntalls sind jegliche Ansprüche des Käufers dieserhalb ausge-
schlossen.

B) lm Verhältnig zu anderen Personen, als den im S 24, 1. AGB-Gesetz genannten,
hatten wir für zugesicherte Eigenschaften nach dgn gesetzlichen Vorschriften, je-
doch nur dann, wenn die Zusicherung schriftlich ertolgte. Das Schrittlichkeits-
erf ordernis ist konstituliv

C) Für sonstige Mängel, zu denen im Verhältnis zu den im S 24, 1. AGB Gesetz ge-
nannlen Personen auch solche wegen des Fehlens zugesicherter Eigenschaften
gehören, hatten wir unter Ausschluss weiterer Ansprüche wie lolgt:

a) Alle diejenigen Teile sind nach unserer Wahl unentgeltlich auszubessern oder neu
zu liefern, die innerhalb von 6 Monaten vom Tage der Anlielerungen gerechnet,
nachweisbar intolge eines vor dem Gefahrenübergangliegenden Umstandes, ins-
besondere wegen tehlerhafter Bauart, schlechter Baustotfe oder mangelhatter
Ausführung unbrauchbar oder deren Brauchbarkeit erheblich beeinträchtigt wur
den. Beweislastverteilung gilt nur zu Lasten der im $ 24, '1. AGB-Gesetz genannten
Personen. Die Feststellung solcher Mängel muss uns unverzü9lich gemeldet wer-
den. Eigengeräusche bis zu 55 Phon gelten bei Toranlagen nicht als Mangel. Für
Windbelastung bei geschlossenen Toren gilt die DlN..1 055 tür Folgeschäden.

b) Zur Vornahme aller uns notwendig erscheinenden Anderungen, sowie zur Liete-
rung von Ersatzmaschinen oder Eßatzteilen hat uns der Käuter angemessene Zeit
und Gelegenheit zu gewähren. Vemeigert er dies, so sind wir von der Mangel-
hattung befreit.

c) Wenn wir eine uns gestellte, angemessene Nachfrist verstreichen lassen, ohne den
Mangel zu behoben, so kann der Käufer das Recht der Minderung geltend machen.
Wandlung kann vom Käufer nur erklärt werden, wenn sein Interesse an der Liefe-
rung wesentlich beeinträchtigt oder vernichtet wird.

d) Das Recht das Käulers, Ansprüche aus Mängeln geltend zu machen, verjährt in
allen Fällen von der Anlieferung an in 6 Monaten. Dies gilt jedoch nur für Pelsonen
nach $ 24, 1. AGB-Gesetz

10. Sonstige SchadenseFatzansprüche
Für alle sonstigen Ansprüche des Käufers außer denen, die in Zitf. 9) geregelt sind, gilt
folgendes:
A) Für die anderen als im $ 24, 1. AGB-Gesetz genannten Personen bestehen gegen

uns in Fällen leichter Fahrlässigkeit keine Schadensersatzansprüche. Es gilt dies
auch für Verschulden unserer Erfüllungs- und Vetrichtungsgehilten. Haben wir eine
Leistungsverspätung oder eine ganz oder teilweise Unmöglichkeit nicht zu vertle-
ten, sind Ersatz oder Rücktritts-Wandlungsansprüche des Käulers ausgeschlos-
sen.

B) lm Verhältnis zu den im S 24, 1 . AGB-Gesetz genannten Personen gilt, dass deren
Ansprüche (also insbesondere Schadensersatz- oder Rücktrittsansprüche wegen
Verzuges, Unmöglichkeit und allen anderen Vertragsvellotzungen, ggf. auch aus c
in C) ausgeschlossen sind, bis auf einen Ersatzanspruch in Höhe von 30% des
Lielervertrages der jeweils betrotfenen Anlage (iedes Tor für sich ist in diesem Sin-
ne eine Anlage).

C) Die Ersatzansprüche gegen uns verjähren in allen Fällen in einem Jahr vom Zeit-
punkt des ersatzbegründeten Ereignisses an gerechnet.

11. Dauerabschlüsse / Abrulbestellungen
Bei Abschlüssen, die eine längere Abwicklungsdauer vorsehen, oder bei Bestellungen aut
Abruf, sind uns Abrut und entsprechende Spezifikationen für ungetähr gleiche Monats-
mengen autzugeben. Wird nicht rechtzeitig innerhalb einer von uns lestzusetzenden ange-
messenen Frist abgeruten oder spezifiziert, sind die gültigen Preisen zu berechnen oder
nach fruchtloser Fristsetzung Schadensersatz wegen Nichterlüllung zu verlangen oder von
dem rückständigen Teil des Vertrages zurückzutreten.

12. Schlussbestimmungen / Gerichlsstand / Erlüllungsorl
Es gilt das Recht der Bund€srepublik Oeutschland; die Anwendung des einheitlichen inter-
nationalen Kautrechts ist ausgeschlossen. Erfüllungsort für Lieferung und Zahlung ist Köln.
Als ausschließlicher Gerichtsstand wird, soweit gesetzlich zulässig, Amtsgericht Westerburg
bzw Landgericht Koblenz vereinbart. Dies gilt auch, wenn Ansprüche im Wege des Mahn-
verfahrens geltend gemacht werden.


